
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gummersbach, 26. April 2010  
Deponie Lüderich 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Grünen Oberberg haben sich aus guten Gründen der Resolution zur Deponie 
Lüderich angeschlossen: 
 
1. Die Grünen legen grundsätzlich grossen Wert auf Entsorgungsautakie inner-

halb des Entsorgungsgebietes. Eine Fremdentsorgung außerhalb des BAV-
Gebietes soll nur in Ausnahmefällen  bei ökologischen Vorteilen in Betracht 
gezogen werden. Die Vorteilhaftigkeit einer Fremdentsorgung - z. B. zur 
Deponie Ville im Süden von Köln - ist nicht erkennbar.  Im Gegenteil liegt 
die Deponie Lüderich zwischen dem MHKW Leverkusen und dem Entsor-
gungszentrum Leppe. Insofern können Müll- und Schlackentransporte mit-
einander kombiniert werden, wodurch erhebliche Transporte und somit 
CO2-Emissionen minimiert werden können. 

2. Die Deponie Leppe ist Standort für eine Müllumladeanlage und eine Vergä-
rungsanlage für Bioabfälle. Die Lindlarer tragen somit nach wie vor einen 
Grossteil der Entsorgungsverantwortung für das BAV-Gebiet. Eine Fortfüh-
rung der Deponieaktivitäten soll darüber hinaus das  Metabolon-Projekt 
nicht gefährden. 
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3. Die Grünen unterstützen grundsätzlich die Weiternutzung abfallwirtschaftli-
cher Standorte, sofern dadurch der Flächenverbrauch durch die Neueinrich-
tung an anderer Stelle vermieden wird. Dies ist bei der Deponie Lüderich der 
Fall, da eine bereits bestehende Deponie umgewidmet werden kann.   

4. Die Umwidmung der Deponie erfolgt nach unserer Kenntnis im Rahmen ei-
nes Genehmigungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies sind 
in Deutschland neben den immissionsschutzrechtlichen Verfahren die 
strengsten Genehmigungsverfahren. Hier werden u. a. die Nähe zur Wohn-
bebauung, die Verkehrsführung, ggf. auftretende Immissionen, die Entwäs-
serung, die Standsicherheit unter strengen Maßstäben geprüft werden. Ist das 
Vorhaben danach genehmigungsfähig, kann auch davon ausgegangen wer-
den, dass Auswirkungen auf Bevölkerung und Umwelt vergleichsweise ge-
ring sind. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Hein, stellv. Grüne Fraktionssprecherin 
  


